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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtbescheid des Sozialgerichts DÃ¼sseldorf

vom 17.08.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃŸergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand

Â 

Der KlÃ¤ger begehrt von der Beklagten die Anerkennung weiterer Unfallfolgen aus einem

anerkannten Arbeitsunfall und die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente hieraus nach dem Siebten

Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII).

Â 
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Der am 00.00.1953 geborene KlÃ¤ger erlitt am 20.2.1975 auf dem Weg zur seiner TÃ¤tigkeit

als Flughafenmitarbeiter/Lagerarbeiter einen Autounfall. Dabei zog er sich eine

Kopfplatzwunde, eine Verletzung am rechten OhrlÃ¤ppchen sowie eine Fraktur des Mastoids

rechts (Warzenfortsatz) zu und befand sich bis zum 01.03.1975 in stationÃ¤rer Behandlung im

B Krankenhaus E. Im Rahmen der dortigen Behandlung wurde am 27.02.1975 ein

Tonaudiogramm gefertigt. Den Befundunterlagen lassen sich keine Angaben zu einer akut

aufgetretene HÃ¶rstÃ¶rung oder einem Tinnitus entnehmen. 

Â 

Mit Schreiben an die Beklagte vom 24.04.1999 zeigte der KlÃ¤ger erstmals dieses

Unfallereignis sowie weitere UnfÃ¤lle vom 11.11.1991 und 01.10.1988 an. Der KlÃ¤ger fÃ¼hrte

aus, er leide seit dem Unfall von 1975, bei dem das rechte Ohr halb abgerissen worden sei,

unter Kopfschmerzen. In dem daraufhin eingeleiteten Feststellungsverfahren kam der Chirurg

Dr. H in seinem Gutachten vom 04.02.2000 zu dem Ergebnis, dass eine messbare Minderung

der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) nicht vorliege. Ausweislich des Gutachtens berichtete der KlÃ¤ger

bei der damaligen Untersuchung von Kopfschmerzen und Problemen mit der HalswirbelsÃ¤ule

und LendenwirbelsÃ¤ule. Eine HÃ¶rstÃ¶rung oder einen Tinnitus erwÃ¤hnte der KlÃ¤ger im

Rahmen der damaligen Untersuchung nicht. Mit Bescheid vom 24.02.2000 in der Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 06.02.2001 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung von

Verletztenrente unter Anerkennung des Ereignisses als Arbeitsunfall mit den verbliebenen

Unfallfolgen â€žWeichteilverletzung im Bereich des rechten Ohres mit knÃ¶cherner Verletzung

des SchÃ¤dels im Sinne einer Warzenfortsatz-TrÃ¼mmerfraktur sowie einer Risswunde an der

Stirnâ€œ ab. 

Â 

Die hiergegen beim Sozialgericht DÃ¼sseldorf erhobene Klage und Berufung, mit der der

KlÃ¤ger im Wesentlichen weitere orthopÃ¤dische Unfallfolgen im Bereich der HWS/LWS sowie

Kopfschmerzen geltend gemacht hatte, blieben erfolglos (SG DÃ¼sseldorf, Urteil vom

06.11.2002 â€“ S 16 U 32/01; LSG NRW, Beschluss vom 04.06.2003 â€“ L 17 U 303/02 â€“ ).

Im Rahmen einer damals vom Sozialgericht nach Â§ 109 SGG veranlassten Begutachtung

durch den OrthopÃ¤den Dr. F vom 06.05.2002 wurden HÃ¶rstÃ¶rungen oder ein Tinnitus

seitens des KlÃ¤gers nicht thematisiert. 

Â 

Mit Schreiben vom 03.09.2017 wandte sich der KlÃ¤ger erneut an die Beklagte und teilte

nunmehr erstmals mit, an SpÃ¤tfolgen des 1975 erlittenen Unfalls in Form von OhrgerÃ¤uschen

(Tinnitus) sowie einer HÃ¶rminderung zu leiden. 

Â 
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Die Beklagte zog einen Befundbericht des den KlÃ¤ger seit 2002 behandelnden HNO-Arztes

Dr. Z vom 15.09.2017 und 13.10.2017 nebst Audiometriebefunden bei.

Â 

Dr. Z, der zugleich eine BK-Anzeige nach Nr 2301 erstattet hatte, fÃ¼hrte in der Ã¤rztlichen

Bescheinigung vom 15.09.2017 aus, der KlÃ¤ger gebe an, seit seinem Wegeunfall am

20.02.1975 an OhrgerÃ¤uschen rechts sowie einer HÃ¶rminderung zu leiden. In dem Bericht

vom 13.10.2017 heiÃŸt es, der KlÃ¤ger sei seit mehr als 15 Jahren in seiner fachÃ¤rztlichen

Betreuung. Er klage seit dieser Zeit Ã¼ber eine HÃ¶rminderung und Ã¼ber OhrgerÃ¤usche.

Aufgrund der WarzenfortsatztrÃ¼mmerfraktur sei ein Entstehen des Tinnitus wie auch eine

HÃ¶rminderung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mÃ¶glich. Die Beklagte veranlasste nach

entsprechender Auswahl durch den KlÃ¤ger eine Begutachtung durch den HNO-Arzt Dr. N.

Dieser gelangte am 21.12.2017 zu dem Ergebnis, der KlÃ¤ger leide an einer vÃ¶llig

symmetrischen beidseitigen gering- bis mittelgradigen SchallempfindungsschwerhÃ¶rigkeit bei

HochtonhÃ¶rverlust. Zum Zeitpunkt der Untersuchung habe ein Tinnitus bei 7700Hz bestanden.

Das Audiogramm beinhalte konsistent keine symmetrische C 5-Senke. Weder Tinnitus noch

HÃ¶rminderung seien ursÃ¤chlich auf das Unfallgeschehen von 1975 zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Zwar habe eine Mastiodfraktur grundsÃ¤tzlich das Potential einer HÃ¶rstÃ¶rung. Aufgrund der

seit 1996 durchgefÃ¼hrten HÃ¶rtests mit einem insgesamt schlechter werdenden

HÃ¶rvermÃ¶gen sei von einer traumaunabhÃ¤ngigen fortschreitenden

InnenohrschwerhÃ¶rigkeit auszugehen. Auch der ab 2004 audiologisch vermerkte Tinnitus sei

nicht kausal mit dem Trauma in Verbindung zu bringen. In keinem der Vorgutachten seien

hierzu Ã„uÃŸerungen gemacht worden. Die MdE liege unter 10. vH. Selbst der angeschuldigte

Tinnitus fÃ¼hre nicht zu einer HÃ¶herbewertung.

Â 

Mit Bescheid vom 24.1.2018, bestÃ¤tigt durch den Widerspruchsbescheid vom 20.02.2018,

lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer Rente unter Anerkennung von Tinnitus und

HÃ¶rminderung als Unfallfolgen ab. 

Â 

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 03.04.2018 Klage bei dem Sozialgericht DÃ¼sseldorf erhoben

und vorgetragen, ein Zusammenhang zwischen dem Arbeitsunfall vom 20.02.1975 und der

SchwerhÃ¶rigkeit sowie dem Tinnitus sei nach den AusfÃ¼hrungen des Herrn Dr. Z vom

13.10.2017 hinreichend wahrscheinlich. Die bislang eingeholten Gutachten von Herrn Dr. H

vom 04.02.2000 und von Dr. F vom 06.05.2002 gÃ¤ben keine Auskunft zu der hier

interessierenden Frage. Auch nach dem Gutachten von Dr. N sei die Zusammenhangsfrage

offen.
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Â 

Der KlÃ¤ger hat schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤ÃŸ beantragt,

Â 

die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 24.01.2018 in der Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 20.03.2018 zu verurteilen, den Tinnitus und die HÃ¶rminderung

als Unfallfolge des Arbeitsunfalls vom 20.02.1975 anzuerkennen und dem KlÃ¤ger wegen der

Folgen des Arbeitsunfalls eine Rente nach einer Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit von

mindestens 20 v. H. zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte hat schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤ÃŸ beantragt, 

Â 

die Klage abzuweisen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat unter dem 17.04.2019 drei ErklÃ¤rungen seiner frÃ¼heren Arbeitskollegen U,

S und D zu den Akten gereicht, mit denen diese eidesstattlich versichern, den KlÃ¤ger seit

1973 bzw. 1974 und 1975 zu kennen und dass der KlÃ¤ger ihnen ab FrÃ¼hjahr 1975 von neu

aufgetretenen stÃ¤ndigen HÃ¶rproblemen rechts und stÃ¤ndigem Piepsen im rechten Ohr

berichtet habe. Unter dem 28.05.2019 hat der KlÃ¤ger eine eidesstattliche Versicherung des

Herrn R eingereicht, mit der dieser bekundet, den KlÃ¤ger seit 1973 zu kennen. Der KlÃ¤ger

habe ihm ab FrÃ¼hjahr 1975 von neu aufgetretenen, stÃ¤ndigen Problemen auf der rechten

Seite und stÃ¤ndigem Piepsen im rechten Ohr berichtet.

Â 

Das Sozialgericht hat auf Antrag des KlÃ¤gers gemÃ¤ÃŸ Â§ 109 SGG ein Gutachten bei dem

HNO-Arzt Dr. T eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige ist in seinem Gutachten vom 04.12.2019 zu

dem Ergebnis gelangt, SchÃ¤delhirntraumata seien aufgrund der mechanischen

ErschÃ¼tterung des Mittelohres und des Innenohres grundsÃ¤tzlich geeignet, eine

SchwerhÃ¶rigkeit des Mittelohres, Innenohrs, Schwindel und Tinnitus zu verursachen. Ein

ursÃ¤chlicher Zusammenhang der HÃ¶rminderung sowie des Tinnitus mit dem Unfallereignis

vom 20.02.1975 sei aus seiner Sicht als eher unwahrscheinlich anzunehmen, da ein

unmittelbarer zeitlicher Bezug weder bei der PrimÃ¤rversorgung am 20.02.1975 noch bei der

Nachschau noch bei weiteren WegeunfÃ¤llen vom 01.10.1988 und 11.11.1991 angegeben

worden seien.
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https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

Â 

Auf Nachfrage des Sozialgerichts, bei welchen Ã„rzten der KlÃ¤ger wegen der geltend

gemachten HÃ¶rstÃ¶rung seit 1975 in Behandlung gewesen sei, hat der KlÃ¤ger mitgeteilt,

dass diese Ã„rzte nicht mehr tÃ¤tig seien.

Â 

Mit Gerichtsbescheid vom 17.08.2020 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Auf die

EntscheidungsgrÃ¼nde wird Bezug genommen. 

Â 

Gegen den am 19.08.2020 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am 04.09.2020

Berufung eingelegt.

Â 

Unter Wiederholung und Vertiefung seines bisherigen Vorbringens macht er geltend, Dr. T habe

nicht alle Audiometriebefunde ausgewertet und sich insbesondere nicht zu den Befunden von

1975 und 1996 geÃ¤uÃŸert. Er habe vor dem Unfall nicht unter HÃ¶rstÃ¶rungen und Tinnitus

gelitten. Er sei seit 1975 wegen dieser Beschwerden durchgehend in HNO-Ã¤rztlicher

Behandlung gewesen. Richtig sei, dass sÃ¤mtliche Ohrenarztpraxen, die er seit 1975

aufgesucht habe, nicht mehr existierten. Die Praxis seines HNO-Arztes Dr. C sei von Dr. O

Ã¼bernommen worden. ErgÃ¤nzend hat er ErklÃ¤rungen seiner Ehefrau sowie seines Bruders

zu den Akten gereicht, die hierin ausfÃ¼hren, der KlÃ¤ger habe seit dem Unfall Ã¼ber

HÃ¶rstÃ¶rungen und Tinnitus berichtet. Auch habe der KlÃ¤ger erzÃ¤hlt, dass Dr. L bei ihm

einen Tinnitus diagnostiziert habe. ErgÃ¤nzend hat er die Unterlagen seiner Musterung vom

16.03.1973 sowie weitere Atteste seines HNO-Arztes Dr. Z vorgelegt.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt, 

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts DÃ¼sseldorf vom 17.08.2020 zu Ã¤ndern und die

Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 24.01.2018 in Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 20.03.2018 zu verurteilen, ihm unter Anerkennung einer

HÃ¶rstÃ¶rung rechts und eines Tinnitus als Folge des Arbeitsunfalles vom 20.02.1975 Rente

nach MaÃŸgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Â 
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Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Auf eine Anfrage bei der Praxis Dr. O zu den verbliebenen Patientenkarteien von Dr. C hat

diese am 28.01.2021 mitgeteilt, die Unterlagen Ã¼ber den KlÃ¤ger seien bereits vernichtet. Der

KlÃ¤ger sei seitdem nur einmal wegen einer Gaumenschwellung in Behandlung gewesen.

Â 

Der Senat hat auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG eine ergÃ¤nzende Stellungnahme

bei Dr. T eingeholt, der am 25.01.2022 seine EinschÃ¤tzung erlÃ¤utert und vertieft hat. Eine

traumabedingte akute HÃ¶rminderung rechtsseitig, insbesondere bei Mastoidfraktur sei den

Audiometriebefunden von 1975 und 1996, die er auch bereits in seinem Gutachten gesichtet

und beurteilt habe, nicht zu entnehmen. Dies gelte auch fÃ¼r die weiteren posttraumatisch

gefertigten Audiometriebefunde. Es hÃ¤tte sich ansonsten in zeitlichem Zusammenhang mit

dem stattgehabten Trauma eine asymmetrische HÃ¶rminderung darstellen mÃ¼ssen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat das Gutachten kritisiert. Auch bei den Untersuchungen 2004 und 2006 habe er

auf dem rechten Ohr schlechter gehÃ¶rt. Hierzu hat er auf ein Attest von Dr. Z vom 15.02.2022

verwiesen. Der KlÃ¤ger hat auÃŸerdem die Einholung eines weiteren HNO Ã¤rztlichen

Gutachtens nach Â§ 109 SGG bei dem HNO Arzt Dr. M beantragt.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakten und

die beigezogenen Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen. Ihr wesentlicher Inhalt

war Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung ist nicht begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die zulÃ¤ssige Klage zu

Recht abgewiesen, weil sie unbegrÃ¼ndet ist. Der im Wege einer zulÃ¤ssigen kombinierten
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Anfechtungs- Verpflichtungsklage und Leistungsklage nach Â§ 54 Abs. 1 S. 1 und Abs. 4 SGG,

Â§ 56 SGG geltend gemachte Anspruch auf Anerkennung einer HÃ¶rstÃ¶rung und eines

Tinnitus am rechten Ohr als Folge des anerkannten Arbeitsunfalles vom 20.02.1975 und

GewÃ¤hrung einer Rente liegt nicht vor. Der angefochtene Bescheid vom 24.01.2018 in Gestalt

des Widerspruchsbescheids vom 20.03.2018 ist rechtmÃ¤ÃŸig und verletzt den KlÃ¤ger nicht

in seinen Rechten (Â§ 54 Abs. 2 S.1 SGG).

Â 

Nach Â§ 56 Abs. 1 S. 1 SGB VII haben Versicherte, Anspruch auf Rente, wenn ihre

ErwerbsfÃ¤higkeit infolge eines Versicherungsfalls Ã¼ber die 26. Woche nach dem

Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20 v. H. gemindert ist. Unfallfolgen sind nur zu

berÃ¼cksichtigen, wenn sie die ErwerbsfÃ¤higkeit um wenigstens 10 v. H. mindern, Â§ 56 Abs.

1 S. 3 SGB VII. Ist die ErwerbsfÃ¤higkeit infolge mehrerer VersicherungsfÃ¤lle gemindert und

erreichen die VomhundertsÃ¤tze zusammen wenigstens die Zahl 20, besteht fÃ¼r jeden, auch

fÃ¼r einen frÃ¼heren Versicherungsfall, Anspruch auf Rente (sog. StÃ¼tztatbestand). Die

Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung richtet

sich nach dem Umfang der sich aus den BeeintrÃ¤chtigungen des kÃ¶rperlichen und geistigen

LeistungsvermÃ¶gens ergebenden verminderten ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten

Gebiet des Erwerbslebens (Â§ 56 Abs. 2 S. 1 SGB VII).

Â 

Ob das Ereignis vom 20.02.1975 zu den von dem KlÃ¤ger geltend gemachten

GesundheitsschÃ¤den gefÃ¼hrt hat, beurteilt sich â€“ wie allgemein im Sozialrecht fÃ¼r den

ursÃ¤chlichen Zusammenhand zwischen Unfallereignis und Gesundheitserstschaden sowie

zwischen Gesundheitserstschaden und dem geltend gemachten Folgeschaden â€“ nach der

Theorie der wesentlichen Bedingung (vgl. z. B. BSG Urteil vom 12.04.2005 â€“ B 2 U 27/04 R =

SozR 4-2700 Â§ 8 Nr. 15). FÃ¼r die nach der Theorie der wesentlichen Bedingung zu

beurteilenden UrsachenzusammenhÃ¤nge genÃ¼gt die hinreichende Wahrscheinlichkeit,

allerdings nicht die bloÃŸe MÃ¶glichkeit. Der Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem

geltend gemachten Gesundheitsschaden ist wahrscheinlich, wenn mehr fÃ¼r als gegen den

Ursachenzusammenhang spricht und ernste Zweifel ausscheiden (vgl. z.B. BSG, Urteil vom

02.04.2009 â€“ B 2 U 30/07 R). 

Â 

Der ursÃ¤chliche Zusammenhang zwischen Unfallereignis und Gesundheitsschaden setzt

zunÃ¤chst einen naturwissenschaftlichen Ursachenzusammenhang zwischen dem

Unfallereignis und dem Gesundheitsschaden voraus. Es ist daher auf einer ersten

PrÃ¼fungsstufe zu klÃ¤ren, ob das Unfallereignis eine naturwissenschaftlich-philosophische
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Bedingung fÃ¼r den Eintritt des Gesundheitsschadens ist. Dabei ist jedes Ereignis Ursache

eines Erfolgs, das nach den einschlÃ¤gigen ErfahrungssÃ¤tzen nicht hinweggedacht werden

kann, ohne dass der Erfolg entfiele. Wenn festzustellen ist, dass der Versicherungsfall eine â€“

von mÃ¶glicherweise mehreren â€“ Bedingungen fÃ¼r den Erfolg ist, ist auf der ersten

PrÃ¼fungsstufe weiter zu klÃ¤ren, ob es fÃ¼r den Eintritt des Erfolgs noch andere Ursachen

im Sinne der naturwissenschaftlich-philosophischen Bedingungstheorie gibt. Erst wenn sowohl

das versicherte Unfallereignis als auch andere UmstÃ¤nde als Ursachen des

Gesundheitsschadens feststehen, ist auf einer zweiten PrÃ¼fungsstufe rechtlich wertend zu

entscheiden, welche der positiv festzustellenden adÃ¤quaten Ursachen fÃ¼r die

GesundheitsstÃ¶rung die rechtlich â€žwesentlicheâ€œ ist (vgl. hierzu BSG, Urteil vom

15.05.2012 â€“ B 2 U 31/11 R-, juris Rn. 27 m.w.N.). Die KausalitÃ¤tsfragen sind im Rahmen

einer wertenden Betrachtung aller AnknÃ¼pfungstatsachen unter BerÃ¼cksichtigung des

aktuellen Standes des anerkannten medizinischen Erfahrungswissens zu prÃ¼fen. Hinsichtlich

des BeweismaÃŸstabes gilt dabei, dass Gesundheitserst- bzw. GesundheitsfolgeschÃ¤den,

ebenso wie die Merkmale versicherte TÃ¤tigkeit, Verrichtung zur Zeit des Unfalls, Unfallereignis

im Rahmen der Voraussetzungen des Â§ 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII im Wege des Vollbeweises,

also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, fÃ¼r das Gericht feststehen mÃ¼ssen.

DemgegenÃ¼ber genÃ¼gt fÃ¼r den Nachweis der wesentlichen UrsachenzusammenhÃ¤nge

zwischen diesen Voraussetzungen (haftungsbegrÃ¼ndende und haftungsausfÃ¼llende

KausalitÃ¤t) die (hinreichende) Wahrscheinlichkeit, nicht allerdings die bloÃŸe MÃ¶glichkeit

(stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl. BSG, Urteil vom 02.04.2009 â€“ B 2 U 29/07 R, juris Rn. 16

m. w. N.). Auch die jeweiligen medizinischen AnknÃ¼pfungstatsachen, die Grundlage fÃ¼r

weitere KausalitÃ¤tsÃ¼berlegungen sind, mÃ¼ssen im Vollbeweis, d.h. mit an Gewissheit

grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen (BSG, Urt. vom 09.05.2006 â€“ B 2 U 1/05 R â€“

juris, Rdnr. 10 m.w.N.). HierfÃ¼r ist erforderlich, dass eine Tatsache in so hohem MaÃŸe

wahrscheinlich ist, dass alle UmstÃ¤nde des Falls nach vernÃ¼nftiger AbwÃ¤gung des

Gesamtergebnisses des Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sind,

die volle richterliche Ãœberzeugung zu begrÃ¼nden (BSGE 103,88,104). Dabei gilt im

sozialgerichtlichen Verfahren der Grundsatz, dass jeder im Rahmen des anzuwendenden

Rechts die objektive (materielle) Beweislast fÃ¼r die Tatsachen trÃ¤gt, die den von ihm geltend

gemachten Anspruch begrÃ¼nden (BSG, Urt. vom 07.09.2004, B 2 U 25/03 R -, juris, Rdnr.

20).

Â 

Ein bloÃŸer Ã¶rtlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen dem angeschuldigten Ereignis

und dem in Rede stehenden KÃ¶rperschaden reicht dabei fÃ¼r die Bejahung eines

Wirkungszusammenhangs allerdings nicht aus (vergl. BSG, Urteil vom 24.07.2002 â€“ B 2 U

23/11 R â€“ , juris Rn. 59-60 m,w.N. 

Â 
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Der Arbeitsunfall vom 20.02.1975 bewirkt unter Zugrundelegung dieser MaÃŸstÃ¤be keine

messbare MdE. Aus den bereits bindend anerkannten Unfallfolgen (Bescheid vom 24.02.2000)

ist eine relevante MdE nicht abzuleiten; insoweit nimmt der Senat Bezug auf den â€“ beiden

Beteiligten bekannten â€“ Beschluss des LSG NRW vom 04.06.2003- L 17 U 303/02-. Weitere

Unfallfolgen auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet sind nicht ersichtlich und werden vom KlÃ¤ger

nicht geltend gemacht.

Â 

Nach dem Gesamtergebnis der Ermittlungen im Verwaltungs-, Klage- und Berufungsverfahren

ist auch nicht hinreichend wahrscheinlich, dass die von dem KlÃ¤ger nunmehr als Unfallfolgen

geltend gemachten GesundheitsschÃ¤den am rechten Ohr durch das Unfallereignis verursacht

worden sind. 

Â 

Insoweit sind sowohl Dr. N, dessen AusfÃ¼hrungen nach Konzeption und Aufbau einem

gerichtlichen Gutachten entsprechen und das deshalb im Wege des Urkundenbeweises

verwertet werden kann, wie auch Dr. T zwar Ã¼bereinstimmend zu dem Ergebnis gelangt, dass

eine Mastoidfraktur durchaus geeignet sein kann, eine Verletzung des Innenohres und damit

auch HÃ¶rstÃ¶rungen herbeizufÃ¼hren. Es fehlt jedoch an validen und medizinisch

aussagekrÃ¤ftigen BrÃ¼ckenbefunden, die zeitnah und im weiteren Verlauf eine solche

strukturelle Verletzung mit einer entsprechenden Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens und/oder

dem Beschwerdebild eines Tinnitus belegen wÃ¼rden.

Â 

Der nach Â§ 109 SGG gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr. T hat insoweit nochmals vertiefend und

plausibel dargelegt, dass der am 27.02.1975 erhobene weitgehend symmetrische

Audiometriebefund gegen eine traumatische Entstehung der SchwerhÃ¶rigkeit spricht, da bei

einer traumabedingten HÃ¶rminderung, insbesondere bei einer rechtsseitigen Mastoidfraktur,

sich eine solche zeitnah in einer asymmetrischen HÃ¶rminderung hÃ¤tte darstellen lassen

mÃ¼ssen. Auch in den zeitlich folgenden vom SachverstÃ¤ndigen ausgewerteten Audiogramen

zeigte sich im Wesentlichen ein symmetrischer und im Ãœbrigen fortschreitender Befund. Die

mit Schriftsatz vom 07.03.2022 erneut vorgelegten Audiometriebefunde von 2004 und 2006

sind bereits aktenkundig und befinden sich in der Verwaltungsakte; sie wurden von Dr. N und

Dr. T ausgewertet. Der hiervon ohne nÃ¤here BegrÃ¼ndung und ohne Kenntnis der Akten

geÃ¤uÃŸerten abweichenden Beurteilung des behandelnden Arztes Dr. Z vermag der Senat

deshalb nicht zu folgen.

Â 
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Soweit der KlÃ¤ger auch im Berufungsverfahren auf die vorgelegten eidesstattlichen

Versicherungen verweist, rechtfertigen diese keine andere Beurteilung. Die zu den Akten

gereichtenÂ  BestÃ¤tigungen von Kollegen, Freunden und Verwandten, wonach der KlÃ¤ger

ihnen gegenÃ¼ber seit 1975 Ã¼ber bestehende HÃ¶rstÃ¶rung nebst Tinnitus berichtet habe,

werden auch vom Senat als wahr unterstellt. Diese auf HÃ¶rensagen beruhenden

Bekundungen stammen jedoch allesamt von medizinischen Laien, welche nicht erkennen oder

gar bewerten kÃ¶nnen, ob ein â€žNicht- oder Schwerverstehenâ€œ Ausdruck einer

krankhaften StÃ¶rung ist. Die Existenz eines Tinnitus kann ebenfalls nur durch audiometrische

Messungen objektiviert und bewertet werden. Die damaligen Angaben des KlÃ¤gers

gegenÃ¼ber medizinischen Laien, dass es in seinem Ohr piepst, werden als wahr unterstellt,

kÃ¶nnen mangels medizinischer ValiditÃ¤t jedoch nicht als BrÃ¼ckensymptom gewertet.

Entsprechendes gilt fÃ¼r die Angabe, der KlÃ¤ger habe Ã¼ber eine Ã¤rztliche Behandlung

berichtet, in der ein HNO-Arzt einen Tinnitus diagnostiziert habe. Auch diese als wahr

unterstellte Angabe enthÃ¤lt keine medizinisch validen Fakten, auf die eine

KausalitÃ¤tsbeurteilung gestÃ¼tzt werden kÃ¶nnte.

Â 

Der Umstand, dass keine HNO-Ã¤rztlichen Unterlagen aus den angeblich ab 1975

stattgefundenen Behandlungen beigezogen werden konnten und damit zeitnahe valide

medizinische HNO-Ã¤rztliche Unterlagen, die nach EinschÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen Dr.

T Gegenstand einer weiterfÃ¼hrenden KausalitÃ¤tsbetrachtung sein kÃ¶nnten, fehlen, erklÃ¤rt

sich durch den Zeitablauf und geht zu Lasten des KlÃ¤gers. Der KlÃ¤ger hat erst 2017 und

damit 42 Jahre nach dem Arbeitsunfall auf angebliche Unfallfolgen auf HNO-Ã¤rztlichem Gebiet

hingewiesen, was die Ermittlung medizinischer Sachverhalte naturgemÃ¤ÃŸ erschwert. Im

Ãœbrigen hat der KlÃ¤ger bei der erstmaligen Geltendmachung des Unfalles im Mai 1999

ebenfalls sowohl bei der Beklagten wie auch bei den Begutachtungen gegenÃ¼ber den Ã„rzten

nie irgendwelcheÂ  Beschwerden in Gestalt einer HÃ¶rstÃ¶rung oder eines Tinnitus

vorgetragen. Seine Angaben bezogen sich nur auf Kopfschmerzen und

WirbelsÃ¤ulenbeschwerden im Kontext eines von ihm vermuteten Schleudertraumas. Es wÃ¤re

zu erwarten gewesen, dass der KlÃ¤ger solche belastenden Beschwerden wie eine

HÃ¶rminderung und insbesondere den Tinnitus bei einer Begutachtung zu den Folgen des

Arbeitsunfalles vom 20.02.1975 im Rahmen der allgemeinen Anamnese zumindest erwÃ¤hnt

hÃ¤tte. Nicht erstaunlich ist hingegen, dass der KlÃ¤ger am 16.03.1973 bei seiner Musterung

als junger Mann gut gehÃ¶rt hat und keinen Tinnitus verspÃ¼rte, was der Senat zugunsten des

KlÃ¤gers unterstellt. Auf die eingereichten Musterungsunterlagen, die ersichtlich keinen Bezug

zu der hier interessierenden HNO-Ã¤rztlichen Fragestellung aufweisen, braucht der Senat

daher nicht nÃ¤her einzugehen. Lediglich ergÃ¤nzend weist der Senat daraufhin, dass der

KlÃ¤ger fÃ¼r wehrdienstuntauglich gehalten wurde und deshalb kein Anlass bestand, zu

etwaigen VerwendungseinschrÃ¤nkungen Angaben zu machen. Aus dem Fehlen
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entsprechender Angaben im Musterungsbescheid kann daher nicht abgeleitet werden, dass der

KlÃ¤ger bei seiner Musterung keine HÃ¶rstÃ¶rung hatte.

Â 

Dem in der Berufungsinstanz gestellten Antrag auf AnhÃ¶rung des HNO Arztes Dr. M nach Â§

109 SGG war nicht zu entsprechen. Das Antragsrecht nach Â§ 109 SGG ist verbraucht, denn

es wurde bereits erstinstanzlich ein HNO-Ã¤rztliches Gutachten auf Antrag des KlÃ¤gers nach

Â§ 109 SGG bei Dr. T eingeholt. ZusÃ¤tzlich hat der Senat auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§

109 SGG bei diesem Arzt eine ergÃ¤nzende Stellungnahme angefordert. GrÃ¼nde, die in der

zweiten Instanz die nochmalige Einholung eines Gutachtens nach Â§ 109 SGG auf ein und

demselben medizinischen Fachgebiet erforderlich machen wÃ¼rden, sind nicht ersichtlich.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

Die Voraussetzungen fÃ¼r eine Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.

Â 

Â 

Erstellt am: 30.01.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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